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Karte 7: Erhaltungsmaßnahmen Arten 
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Erhaltungsmaßnahmen für die Gelbbauchunke

Liegenschaftsumring
Grenze des FFH-Gebiets 7042-371 "Standortübungsplatz Bogen"

Für die Waldfunktionsfläche
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
Bundesforstbetrieb Hohenfels

Erhaltungsmaßnahmen Waldfunktionsflächen

Schaffung/Erhalt v. Strukturen

Schaffung/Erhalt v. Strukturen (Gewässerpfl.)

spezielle flächige Artenschutzmaßnahmen
(Schaffung und Erhaltung vegetationsarmer Strukturen)

Erhaltungsmaßnahmen für den Kammmolch

spezielle punktuelle und lineare Artenschutzmaßnahmen

spezielle punktuelle und lineare Artenschutzmaßnahmen

Erhaltungsmaßnahmen Freigelände

Teilweise Freistellung beschatteter Uderbereiche; 
Entschlammung und teilweise Entnahme der Gewässervegetation 
im Turnus von 2 - 4 Jahren

B.W.3

Anlage von vertikalen und horizontalen Strukturen; 
Anlage von Holz- und Reisighaufen

B.W.2

Erhaltungsmaßnahme für den Kammmolch und die Gelbbauchunke

bei Bedarf Umlagerung von Boden und Schaffung von RohbodenbedingungenB.2

zur Erhaltung der vegetationsfreien bis vegetationsarmen, an ephemeren 
Tümpeln reichen Strukturen Fortsetzung der militärischen Nutzung in Form 
von Sprengungen, Befahren mit schwerem Gerät und sonstige 
Übungstätigkeiten auf wechselnden Teilflächen oder außerhalb der Laichzeit

B.1

B.3 Freihaltung der vorhandenen, dauerhaft bespannten Tümpel von Vegetation

Neuanlage von kleinen Weihern mit einer Mindestgröße von 200 m2; 
Ausgestaltung einer Freiwasserzone und für die Vegetationsentwicklung 
geeigneter Uferzonen

B.4

Geobasisdaten: © Bay. Vermessungsverwaltung


